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Anwaltliche Erstberatung und Anwaltskosten 
Insbesondere bei einer unklaren Sach- und Rechtslage sollte  
so frühzeitig wie möglich ein Anwalt eingeschaltet werden, 
der auf die Bearbeitung von Verkehrsunfallsachen speziali-
siert ist. Die Anwaltskosten gehen im Rahmen der Haftung 
in der Regel zu Lasten der Haftpflichtversicherung des  
Unfallverursachers.

Die Kosten der Erstberatung sind seit dem 01.07.2006 frei 
verhandelbar, sodass hierüber eine schriftliche Vereinba-
rung getroffen werden sollte. Bei Bestehen einer Rechts-
schutzversicherung sollte vor der anwaltlichen Beratung die 
Kostenübernahme geklärt werden. Bei angespannter Ver-
mögenslage kann im Bedarfsfall Beratungshilfe (= kostenlo-
se oder verbilligte Rechtsberatung) in Anspruch genommen 
werden. Häufig berechtigt die Mitgliedschaft in einem Auto-
mobilclub zu einer kostenlosen Rechtsauskunft bei ausge-
wählten Anwälten.

Achtung!
Weitere wichtige Hinweise und Empfehlungen finden Sie in 
den Schriften
•  Wenn Papa einen Unfall baut
•  Kinder und Verkehr
•  Unfallopfer - was tun?
•  Unfall-Schwerstverletzt-Hilfe

Der Leitfaden für Unfallopfer & Angehörige

DIVO hilft …
Unfallopfern &  
deren Angehörigen

Die Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer 
e.V. (DIVO) engagiert sich seit 1988 für die Wahrung der Inte-
ressen unfallgeschädigter Menschen und deren Angehöriger.

Wir möchten insbesondere

• Unfallopfer informieren und unterstützen

• Vereinsmitglieder als Unfallopfer sowie deren Angehörige 
 über Rechtsanwälte und Sachverständige durch Beratung  
 und gutachterliche Stellungnahmen juristisch unterstützen

• Unfallnachsorge vermitteln

Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft (Jahresbei-
trag 40 EUR + einmalige Aufnahmegebühr). Wenn Sie Fragen  
haben oder sich ehrenamtlich für Unfallopfer engagieren möch-
ten, rufen Sie uns bitte an:

Bundesarbeitsgemeinschaft

Dieser Leitfaden gibt einen kurzen Überblick über Verhaltensregeln nach einem 
Verkehrsunfall. Er kann keinesfalls eine anwaltliche Rechtsberatung ersetzen!

Verfasser:
Eduard Herwartz, selbst betroffener Angehöriger und seit über 40 Jahren  
Sachbearbeiter von Unfallschäden in einem Anwaltsbüro. 
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Warum?
Diese Frage stellen sich Angehörige nach einem Unfall immer 
wieder.

Warum wir? 
Warum Verletzungen in diesem Ausmaß? 
Warum…?

Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Denn bei einem derar-
tigen Unfallgeschehen handelt es sich um einen Schicksals-
schlag, der jeden plötzlich und unvorbereitet treffen kann. 
Solange man nicht selbst betroffen ist, hält man das tägliche 
Leben, die Gesundheit oder das Wohlergehen für selbstver-
ständlich obwohl sich dies alles schlagartig und für den Rest 
des Lebens ändern kann.

Wie sollte man sich gegenüber einem  
Verletzten verhalten?

Besuch ist wichtig! So oft wie möglich sollte man

• den betroffenen Angehörigen besuchen,

• ihn ansprechen, auch wenn er bewusstlos ist oder  
 Schlafmittel erhalten hat;

• ihm von vertrauten Dingen erzählen und ihn streicheln;

• Freunde mitbringen, zu denen er ein besonders gutes  
 Verhältnis hat;

• Musik oder Erzählungen von Speichermedien können auch  
 hier sehr nützlich sein. 

Besuchszeiten sind insbesondere auf Intensivstationen einge-
schränkt und sollten mit Ärzten und  Pflegepersonal abge-
sprochen werden. 

Was kann man für sich selbst tun?
Einen Angehörigen, insbesondere ein eigenes Kind, durch ei-
nen Unfall oder dessen Folgen zu verlieren, ist grausam. Noch 
grausamer aber ist es, sein Kind oder sonstige Angehörige  
leiden zu sehen und nicht helfen zu können, zumal in der Regel 
Ärzte mit Prognosen zurückhaltend sind, wenn die Frage nach 
Dauerschäden gestellt wird.

Bevor man selbst von Kraft und Mut verlassen wird, sollte man 
ärztliche oder psychologische Beratung in Anspruch nehmen. 
Krankenhäuser, kirchliche Beratungsstellen und niedergelasse-
ne Therapeuten machen entsprechende Angebote. Denn nur 
mit ausreichend eigener Kraft kann man Verletzten helfen.

Gleiches gilt bei einem so genannten Arbeits- oder We-
geunfall (auch bei Schülern, Studenten oder Aushilfen). In 
diesen Fällen ist mit der zuständigen Berufsgenossenschaft 
unmittelbar Kontakt aufzunehmen. Bei Studenten ist zu 
prüfen, ob zusätzlich eine Freizeitunfallversicherung über 
das Studentenwerk besteht.

Wird man als Beifahrer verletzt, ist die Haftpflichtversiche-
rung des Fahrzeuges zahlungspflichtig, dessen Fahrer den 
Unfall verursacht hat. Ist die Haftung unklar und besteht 
kein ausreichender Versicherungsschutz kann der Verletzte 
gegen beide Beteiligte seine Ansprüche geltend machen. 
Er kann sich somit auch an die Versicherung des Fahrzeu-
ges wenden, in dem er Insasse war. 

Auch Angehörige (Kinder, Partner) oder der Halter selbst 
haben Ansprüche, soweit er nicht selbst der unfallverur-
sachende Fahrer sondern nur Insasse in seinem eigenen 
Fahrzeug ist.

Nur der Fahrer, der den Unfall selbst verursacht hat, kann 
gegen die eigene Haftpflichtversicherung keine Ansprüche 
geltend machen. Jedoch kann er gegenüber einer eventu-
ell bestehenden Insassenunfallversicherung die vertraglich 
geregelten Ansprüche stellen, wie z.B. Gurtgeld (Kranken-
haustagegeld), wenn er angeschnallt war oder Invaliditäts-
ansprüche, wenn Dauerfolgen verbleiben sollten. Dies gilt 
auch bei einer bestehenden Fahrerschutzversicherung. Bei 
Fremdverursachung ist die gegnerische Haftpflichtversi-
cherung zahlungspflichtig, die so frühzeitig wie möglich in 
die Entscheidung über erforderliche Maßnahmen mit ein-
gebunden werden sollte. Bei Verletzungen mit Dauerfolgen 
sollte die Einschaltung eines Reha-Dienstes durch den An-
walt angeregt werden.

Was ist bei Unfällen mit Todesfolge zu beachten?
Hier empfiehlt es sich, in jedem Fall anwaltlichen Rat einzu-
holen. Seit dem 22.7.2017 haben Hinterbliebene, (Ehegat-
te, Lebenspartner, Elternteil, Kinder, Geschwister) zu denen 
der Verstorbene ein besonderes Näheverhältnis hatte, An-
spruch auf ein Hinterbliebenengeld. Der Anspruch steht 
auch Großeltern, Onkel und Tanten und sogar Freunden zu, 
wenn sie ein entsprechendes Näheverhältnis darlegen und 
beweisen können. Die Höhe der Entschädigung hat der Ge- 
setzgeber den Gerichten überlassen, so dass es keine fes-
ten Beträge gibt. Die Höhe der Entschädigung ist daher mit 
der Versicherung individuell zu vereinbaren.

Was ist zu tun?
Bei Unklarheiten sollten die behandelnden Ärzte befragt wer-
den. Bei Bedarf kann man auch den Ober- oder Chefarzt 
fragen. Jeder ist bereit und verpflichtet, Auskunft zu ertei-
len. Je mehr Informationen man hat, desto sicherer ist man  
bei einer  Entscheidung, die man  an Stelle des Verletzten zu  
treffen hat. Bei schwerwiegenden Entscheidungen sollte man 
den Arzt auch fragen, wie er entscheiden würde, wenn es sich 
um seinen Angehörigen handelte.

Zu beachten ist, dass in der Anfangsphase Prognosen schwie-
rig sind. Der endgültige Zustand wird vielfach erst  im Rahmen 
einer langwierigen und umfassenden Rehabilitation erreicht. 

Ist der Angehörige minderjährig, geben die Erziehungsberech-
tigten an seiner Stelle die Einwilligungen in medizinische Ein-
griffe, wenn diese erforderlich sind.
Bei einem volljährigen Angehörigen ist – wenn dieser nicht an-
sprechbar ist – die Bestellung eines Betreuers erforderlich. Es 
sei denn, es liegt eine Vorsorgevollmacht vor. Bei Eheleuten be-
steht seit dem 1.1.2023 ein auf sechs Monate befristetes ge-
setzliches Notbetreuungsrecht, wenn keine Vorsorgevollmacht 
vorliegt. Danach ist dann, wenn noch erforderlich, eine gesetz-
liche Betreuung beim Gericht zu beantragen.
Die Betreuung wird in der Regel von einem Elternteil oder Le-
benspartner übernommen. Die Betreuung ist unabhängig vom 
Wohnsitz bei dem Amtsgericht (Betreuungsgericht) zu be-
antragen, in dessen Bezirk sich der Verletzte zum Entschei-
dungszeitpunkt befindet. Später ist das Betreuungsgericht 
des Wohnortes zuständig. Die Gerichte verfügen über entspre-
chende Formulare, sodass bei der Beantragung lediglich ein 
Attest des Krankenhauses mit der genauen Diagnose sowie 
der Personalausweis vorzulegen sind. Der Betreuer entschei-
det bei volljährigen Angehörigen über medizinische Eingriffe. 
Auch hier sollte so ausführlich wie möglich mit den in Betracht 
kommenden Ärzten Rücksprache gehalten werden, zumal vom 
Betreuer der mutmaßliche Wille des Verletzten beachtet wer-
den soll. Daher ist so zu entscheiden, wie der Verletzte für sich 
selbst entscheiden würde. Soweit vorhanden, ist eine Vorsor-
gevollmacht zu beachten.

Was ist versicherungsrechtlich zu beachten?
Es gibt verschiedene Unfallsituationen: den fremdverursachten, 
den selbstverursachten und den unklaren Unfall. In jedem Fall 
ist sofort die Krankenkasse zu informieren. Mit ihr sind ärzt-
lich empfohlene Maßnahmen der Rehabilitation abzusprechen.  


